
 

Stadtverordnetenversammlung 
Cottbus / Chóśebuz 

 

Antrag 
 

Antrags-Nr.: 
009/16 

  öffentlich  nichtöffentlich 

 
 

Antragsteller: AUB/SUB Antragsdatum: 
 09. Februar 2016 
 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze        Umwelt       

 Haushalt und Finanzen 16.02.2016  Hauptausschuss 17.02.2016 

 Recht, Sicherheit, Ordnung und Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 24.02.2016 

 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       

 Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.         
 

Antragsgegenstand: 

Änderung der Satzung „Cottbus Prämie“ 

 

 

Inhalt des Antrages: 

 

Jeder anspruchsberechtigte Bürger der Satzung „Cottbus Prämie“ erhält weiterhin eine Zuwendung in 

Höhe von 150€. Dieser Anspruch wird, nach Erfolgen der ersten Antragstellung, auf drei Jahre 

begrenzt. 

 

 

 ______________________________  
 Unterschrift Antragsteller/in 
 

  

Beschlussniederschrift:  

Beschluss-Nr.:       
 

Gremium:  HA  StVV 

 
Tagung am:       TOP:       

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Antragsvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen ( siehe Niederschrift ) Anzahl der Stimmenthaltungen     

 
 



Problembeschreibung/Begründung: 
 

Durch die jährliche Zuwendung in Höhe von 150€ für Studierende und Auszubildende leistet die 

kreisfreie Stadt Cottbus einen entscheidenden Beitrag für die Attraktivität unseres Bildungsstandortes. 

Zusätzlich eröffnet diese Zuwendung die Möglichkeit, eine bessere Schlüsselzuweisung nach dem 

Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes zu erzielen (pro Kopfzuweisung 2014 für Kreisaufgaben 

154,85€/ Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben und Investitionen 1005,51€). Wegen der prekären 

finanziellen Lage der Stadt Cottbus, sind derartige Zuwendungen neu zu bewerten. Jedoch beinhalten sie 

großes Anreizpotenzial. Der Vorschlag der Cottbuser Verwaltung, die Zuwendung auf 100€ zu 

reduzieren, findet die Fraktion AUB/SUB misslungen. Ähnliche Einsparpotentiale werden durch eine 

Begrenzung der Anspruchsdauer auf drei Jahre erzielt, bei gleichzeitigem Erhalt der ursprünglichen, 

wesentlich attraktiveren, Summe von 150€. 

Vorteile: 

Stärkerer Anreiz für Erstsemester, sich für Cottbus zu entscheiden (150€ attraktiver, als 100€). 

Monetäre Unterstützung vor allem für Studienanfänger. 

Wegfall älterer Semester aus der Satzung "Cottbus Prämie" führt zu einer Reduzierung der Zuwendung. 

 


